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Neues helvetisches Tagblatt.
(Fortsetzung des schweizerischen Republikaner-s)

Herausgegeben von Escher und Ufteri, Mitgl. der gefttzg. Räthe.

Band I. ds. ttxxvm. Bern, 31. Aug. 1799. '(14. Fruktid. Vll.

Kriegsministerium.
AuSzuq eines Schreibens des V. Generaladju-

dank Laharpe, an den B. Kriegsminister.
Niederlen; den 24. Aug. 1799.

Der Dienst des Vaterlandes fodcrt es, daß ich
Ihnen über die ausgezeichnete Art Rapport mache,
mit welcher 17 Scharfschützen von dein Corps, so
unter dem Namen bewegliche Kolonne bekannt ist,
sich zu Dettingen hervorgethan, und dem Feinde
unendlichen Schaden zugefügt haben; gewiß mehr
als i->-> Tirailleurs gecha» hatten.

Sign. La h' a r pe.
Bern den 2g. Aug. 1799.

Der KriegsAiuister der einen und untheilbaren
helv. Republik, an den Commandanten
der helv. Scharfschützen der sogenannten
Colonne mobile, welche den l7. August
1799. bei Dettingen gestritten haben.

Bürger!
Da das helvetische Direktorium durch verschi-«

dene Rapporte von der ausgezeichneten Tapferkeit
benachrichtigt worden, mit welcher sich 17 Schärft
swntzêî! unter Euerer Anführung den l?ten dieses
Monats bei der Affaire von Dettingen, Kanton
-<>aden, betragen, indem sie nicht nur des Feindes
zum T.M schon'ausgeführte Absicht eine Schiffdrucke noer die Aar zu schlagen vereitelt, sondern
ihm, trotz Mus à stündigen K'anoneufeuers, in
welchem sie standen, noch grossen Vertust zugefügt,
so trage mw das ch-nektorinm aus, diesem Euerem
Corps m; Namen der Regierung den reinsten Dank
fur fttn heloenmaßiges Betragen zu bezeugen.

mache ich mir zur angemessene
sien P icyè und ersuche Euch, meinen Brief bei
der Ordre ablesen zu lassen. Republik. Gruß!Dcr Minister des Kriegswesens,

^ Sign. La nth er.
r^ênî Original gleichlautend,

Wetèsèeên,
Chef von der ersten Kriessdivision.

G esezgeb un g.
Grosser Rath, 2z. August.

(Fortsetzung.)
(Beschluß des Gutachtens über die Urver-

sammlungen.

31. Die Stimmenzähler zählen die ganze Anzahl
der Zettel, und die Sekretärs schreiben dieselbe in
das Protokoll der Urversammlung ein, worauf der
Vorsitzer, vereint mit den Sekretärs und Stimmen-
zählern zur Erlesung der Wahl schreitet. Die Aktiv-
bärger, welche das Stimmrecht in der Urversamm-
lung haben, können dieser Versammlung beiwohnen.

32. Wenn der Ausschlag der Wahl ist, daß
ein oder mehrere Bürger die Hälfte der Stimmen
und eine darzu erhalten haben, so sollen dieselben
sogleich als Wahlmänner ausgeruf u werden.

33- Wenn der Ausschlag der Wahl keine abso-
lute Mehrheit darbietet, ober wenn noch Wahl-
manner zu ernennen bleiben, so verliest der Vor-
sitzer mit lauter Stimme die Personen, welche
Stimmen erhalten haben, und die Anzahl, welche
sie erhielten. Er zeigt 'hierauf der Versammlung
an, daß sie nur zu Gunsten derjenigen stimmen
könne, welche das erstemal über eine Stimme er-
halten haben.

34- Wenn die zweite Wahl keine absolute Mehr-
heit darbietet, oder wenn noch Wahtmänner zu
ernennen bleiben, so soll mit Beobachtung des
vorhergehenden Artikels zur dritten Wahl geschritten
werden.

35. Wenn die dritte Wahl noch keine absolute
Mehrheit darbietet oder daß noch Wcchlmanner zu er-
nennen bleiben, so bleiben für die vi-rte Wahl
nur die zwei Bürger wählbar, weiche die meisten
Stimmen erhielten; derjenige von beiden, welcher
die Mehrheit erhält, wird als Wahlmann ausge-
rufen.

36. Wenn nach dieser vierten Wahl noch Wahl-
manner zu ernenn n waren, so soll zu einer fünf-
ten Wahl geschritten werden: derjenige, welcher
das viertemal die Minderheit der Stimmen hatts.
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und derjenige, welcher in der dritten Wahl nach ihm
die meisten Stimmen zahlte, sind allein wählbar.

37. Wenn eine sechste Wabl erfoderlich wäxe,
so soll darzu geschritten werden, und dabei die
Art der fünften Wahl befolgt werden u s. w.

38. Die Zettel sollen die gêna»'-,», r Bürger
deutlich bezeichnen; wenn die Person ungewiß ware,
so soll der Name als nicht geschrieben angesehen
werden.

3y. Wenn der Zettel in allem vnleslich ist, so

ist er nichtig.
40. Wenn der Zettel mehr Namen enthält, als

Wahlmänner zu ernennen sind, so soll die Kanzla
nur die Namen annehmen, welcke zu obcrst daw
aufgeschrieben sind, bis auf die voraeschriebue Zahl.

41. Wenn der Zettel minder Namen enthalt,
als Wahlmânncr zu "ernennen und, so ist der Zettel
für die darauf geschriebnen Namen gültig.

42. Man geht in die Urversammluugen ohne
Waffen und ohne Stock, die Gebrechlichen sind
von diesem Bedingniß ausgenommen.

43. Bei den Thüren des Gebäudes, wo sich

die Urversammluug versammelt, stehen zwei Schild-
wachen, um die Personen zu entfernen, welche
nicht das Recht haben, ihr beizuwohnen.

44- Die Urvcrsammlungcn können über keinen,
der Ernennung der Wahlmânncr fremdartigen G'e-

genstand berathschlagen, es sey denn, daß sie von
den gesezgebcndcn Räthen, nach Vorschrift der

Constitution, dazu eingeladen werden. Jede am
dere Berathung ist nichtig erklärt. Die Vorsitzer,
Sekretärs und Stimmenzabler sind für jede Wi-
Verhandlung in dieser Rüksicht verantwortlich ge-
macht.

45. Die Urversammlung hält ein Protokoll ihrer
Verhandlungen, welches von dem Vorsitzer, den
Sekretärs und Stimmenzählern unterzeichnet wird.
Es wird in den Archiven der Verwaltungskammern
niedergelegt.

46. Es soll jedem ernennten Wahlmann ein mit
den Unterschriften des Vorsitzers, der Sekretärs
und Stimmenzählern versehner Auszug aus dem
Protokoll ausgefertigt werden; dieser Auszug ist
der Titel, mit welchem die Wahlmänner ihre Voll-
machten rechtfertigen.

47. Die Urversammluugen, welche nur ein oder
zwei Wahlmanner zu ernennen haben, sollen ihre
Arbeiten in einem einzigen Tag beendigt hèen;
die Urversammluugen, welche mehr als zwei Wahl-
Männer zu ernennen haben, können sich de» fol-
genden Tag versammeln.

Die 5 ersten §§ werden ohne Einwendung an-
genommen.

§ 6. Schlumps findet diesen § für viele Bür-
ger drückend, besonders da das Stimmrecht in
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den Urverfammlungen die einzige Ausübung politic
scher Freiheit in der Volkssouveränität ist; die
Constitution schreibt die Sache schon vor, und wir
wollen dieselbe nicht durch ein Gesez verewigen,
sondern hoffen, der Senat werde uns die Abäns
dcrung jenes Constitutions è vorschlagen.

Zimmermann fodcrt Beibehaltung dieses Com
stituk!ons§, der darum nöthig ist, damit ein Bär-
ger in mehrern Gemeinden stimmen könne.

Der § wird unverändert angenommen.
Der § 7- wird ohne Einwendung angenommen.

1 K 8. S ch lumps findet diese Straffe zu hatt,
weil viele Bürger zu weit von ihre? eigentlichen
Heimach entfernr seyn können. Zim m ermann
bemerkt, daß dies laut dem § nur die in der Ge-

meinde wohnenden Bürger angehe,, und daß ohne

dieses keine gehörige Beoöikcrungstabclle zu erhall

ten ist.
Ech lumps zieht seine Einwendung zurük.
Die 8 folgenden §Z werde!: ohne Einwendung

angenommen.
§ 17. S ch lumps: In vielen Gemeinde» kön-

neu die Urverfammlungen nicht in Zimmern und

Stühlen gehalten werden, und auf dem Feld wäre

das Abstimmen durch Stehenbleiben und Nieder-

sitzen etwas beschwerlich; er will also die Art des

Abstimmend nicht bestimmen.
Herzog v. Eff. : An den meisten Orten kon-

nen die UrvcrsammlunScn in den Kirchen Schatten

werden, doch kann man das Handmehr noch l.em

§ beifügen. Sch lumps stimmt nun Herzog bei,

dem auch Carra rd folgt. Fierz unterß:i,t

Schlumpfs erstere Meinung, weil niaff oft zum

Abstimmen die Versammlung theilen muß. C>er,

mann ist Fierz Meinung. Carra rd wumcm

wenigstens zu bestimmen, daß öffentliches
stakt haben müsse. Schlumpfs erster Antrag

wird angenommen.
Zimmermann wünscht auch Burger, m

entehrende Strafen erduldeten, von den urve^
sammlungen anszuschliessen, und federt hieruue

einen Beisatz §.
Grafenried: Dieses genügt meyt: oc.

Bevogtete, Veranstalte, Bettler, Dienstboten u. I-

gehören ebenfalls nicht in die Urversamni.uug. '

und laut der Constitution muß hierüoec ein ttt l »

bestimmt entscheiden.
^ >.kt

Hub er glaubt, es sey jezt nicht der stttp»
hierüber einzutreten. ^ ^Secretan ist gleicher Meinung, denn me '

siitution und das peinliche Eesezbuch sind yw

deutlich genug. ^ben
Herzog v. Eff. folgt und glaubt ^r b

nicht das Recht so weil zu gehen, wie Graftur."
angetragen hat.
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Anderwerth stimmt Grafenried bei, und fo-
dert Zurükweisung dieser wichtigen Frage an die
Commission, Zu näherer Entwicklung.

Grafenried vereinigt sich mit diesem Antrag,à auch Bourgeois und Carrard folgen. '

Secretan will wohl beistimmen, insofern man
nicht aus ulkramoralischen Begriffen zu weit gehen
will, denn er schauderte einigermassen über Gra-
femieds Antrag.

Huber sah dieses Gutachten als sehr dringend
an, und da jezt die wichtige Frage über die Auch
Übung des Bürgerrechts und dessen Bedingungen
nicht so geschwind über das Knie abgebrochen und
entschieden werden kann, so fodert er hierüber eine
besondere Commission, und Verbesserung der Ab--
fassung dieses Z.

Dieser lezte Antrag wird angenommen. In diese
neue Commission werden geordnet:

Huber, Bleß, Anderwerth, Näf und
Bourgeois.

Der Z wird der Commission zu deutlicherer Ab-
fassung zm-nkgewiesen.

§ is. Schlump f.- Da wo keine Bänke sind
ch. ^ Versammlungsorten kann man auch nicht
den sanken nach anfragen, man lasse also dieses
weg, und bestimme, daß der Präsident im allge-
nmuen anfrage; und um Weitläufigkeiten zu vcr-

-«f-lhch-n S-.-M w
dê-ìà^à ' Schlumpfs Antrag würde

Bâà "-el Einfluß erhalten; um die

^ 'Ualt den Reihen nach

îàblt werdet Stimmen darum ge--iaylt weiden, damit wann viele Subjekte vorae-

6"tvahlt werden, denn um abzukürzen, könnensog.eia) am einmal die beiden Bürger, welche die

weà. ê "halten, als Sccretärs anerkannt

vielÄ/mn/^ will auch den'Vorstehern nicht so

überi^Ä emraumen, wie Schlumpf; da er aber

aen ^R.v!!/ -n vielen grossen Urversammlun-
L

^ ^ Bürger zu Secretârs vor^

men rÄ ^6 Abzählen der Stim-
böck/wFn «

derselben geschehen sollte, welches
Wäre, so wünscht er, daß man

ches^àmî^ geheimes oder öffentli--«)es Stimmenmehr hierbei anzuwenden.
meân^«^«- Eff. stimmt Carrards beiden Be-

siî" "no Anträgen bei.

des « ^^^^arret, und fodert Zurükweisung
bauen ^l>nu?!ssion, welche er hierüber er-^auen zu können Host.

Der § wird an die Commission zurükgcwiesen.

;
Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das VvZIziehungs-Direktorium der einen und
umheiibaren helvetischen Republik, an die
gesetzgebenden Räthe.

Bürger Repräsentanten!

Durch Ihre Bothschafi vom 10. August, laden
Sie das Direktorium ein, Ihnen die Gründe mit-
zutheilen, wodurch es bewogen wurde, provisorisch
die Distrikte von Schmitten und Freiburg zu ver-
einigem Da in dieser Bothschaft die consiitutio-
nellcn Formen nicht beobachtet sind, so bedaurct
das Direktorium, daß es eben deßwegen Ihnen
die verlangte Aufklärung nicht geben kann.

Das Recht über eine Vollzichungsmaßregel Rè-
chcnschast zu fodem, kömckt nur dem ganzen ge-
sezgebendcn Corps, nicht einem Theile desselben
allein zu.

Das Direktorium verschiebt also die Ertheilnng
seines Berichtes, bis es dazu durch eine Akte ver-
pflichtet wird, welche von beiden Räthen zugleich
herfließt.

Republikanischer Gruß î

Der Präsident des Vollz. Direkt.

(Sig.) Laharpe.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.

(Sig.) Moussom
Secretan: Das Direktorium hat recht, so

bald es um Rechenschaft zu thun ist, so kann nicht
ein Rath allein hierzu auffodern; man übersende
also unsern ersten Beschluß dem Senat zue Bestä-
tigung.

Der Senat fodert für die Bedürfnisse seinep

Kanzlei 2000 Franken, weiche bewilligt werden.
Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite. /

Senat, 2z. August.

Präsident: Falk.
Zäslin im Namen der Revisionscommission,

legt über die Bedingnisse, unter denen die Frem-
den in Helvetic» naturalisirt werden können, ein
Gutachten vor, das für z Tage auf den Canzleitisch
gelegt wird.

Folgende neue Abfassung zweier an diefe Com?
mission zurükgewiesener Artikel, wird zum 2tenmal
verlesen.

S Alle diejenigen, die in dem Zeitpunkt der
Annahme des gegenwärtigen Constitutionsaktes in
Helvetien das Bürgerrecht hatten, so wie dièjeni-
gen, welche in der Folge auf eine constitutionelle
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Weise in Helvetian naturalisirt werden, find Hels
verier sammt allen ihren Nachkommen.

§ Jeder Helvetier, sobald er das Alter von
20 Jahren zurükge'egt hat, soll den Dürgereid leis
sten und sich in das Register der helvetischen Bürs
ger eintragen lassen. Dadurch wird er helvetischer
Bürger.

Mittelholzer siimmt dem Gutachten bei;
nur wünscht er stattnaturalisiren, das verständlichere:
die Rechte des Bürgers erhalten.

Lüthi v. Sol.: Dieß ist ganz was anders;
das Wort naturalisiren findet kein entsprechendes
in der deutschen Sprache.

Mittelholzer will nun fetzen: als Helvetier
aufgenommen werden.

Kubli: Bei uns ward einer im löten Jahr
Activbürger, nun sollte man es erst im 2oten I.
werden; dadurch verlieren wir viele junge, muthige
Soldaten: er mochte das Alter von iz Jahren fest-
setzen.

Zàslin glaubt, dennoch könne der Helves
tier im lgten Jahr die Waffen tragen, wenn er
schon erst im 2c>ten Activbürger wird; doch würde
er sich allenfalls Kubli's Vorschlag gefallen lassen.

Er glaubt, das Wort naruralisiren sollte beides

halten werden.
Muret war sehr geneigt, ig statt 20 Jahre

festzusetzen, aber es setzen sich Schwierigkeiten das

gegen. Es wäre sehr widersprechend einen Unters
schied zwischen der bürgerlichen und der politischen
Majorennitat aufzustellen, und schwerlich dürfte das
bürgerliche Gesezbuch, die Schweizer schon im isten
Jahr majorenn erklaren; im ganzen ehemaligen K.
Bern fand das erst im 24ten Jahr statt. Er stimmt
dem Gutachten bei.

Era u er: Das Wort Naturalisiren ist allgemein
bekannt — man kann allenfalls hinzusetzen: d. i.
der helvet. Nation einverleibt werden.

Devevey findet das Alter von 20 Jahren zu
weit hinausgesezt; er stimmt Kubli bei; wenn man
«inen Jüngling von 18 Jahren zu den Waffen für
die Vertheidigung des Vaterlands rufen kann, so
muß man ihm doch wohl auch alle Rechte des
Bürgers ertheilen.

Meyer v. Arb. stimmt der Commission bei.
Fuchs ebenfalls, doch will er das Alrer von

?8 Jahren annehmen: in den meisten Kantonen ers
hielt man bisdahin schon im 16. Jahr alle xolitis
schen Bürgenechte.

Kubli giebt als Thatsache an, daß er im
i?. Jahr seines Alters Landschreiber ward und vor
dem 20. Ja heirachete.

Stapfer stimmt zu 18 Jahren, sonst würden
wir den besten Theil unsers Militärs verlieren.

Lü.thi v. Sol. glaubt, zu Vertheidigung des

Vaterlands brauch« man nicht helvek. Bürger, es

genüge Helvetier zu seyn: durch ein besonderes T«
se; kaun verordnet werden, daß man à 18. Jahr
unter die Vertheidiger des Vaterlands eingeschries
ten werde. Bis ins 2vste Jahr soll der Ausdils
dung der Jugend gewidmet werden; und von da an
erst die Anwendung ihren Anfang nehmen. Er vers

langt übrigens artikelweise Behandlung.
Crauer: Die jungen Leute von 16 Jahren

waren es, die die ehmaügen Landsgemeinden am

unruhigsten machten, dieß würde nun auch bei-den

Urvcrsammlungen der Fall seyn; er stimmt für s»

Jahre.
Zàslin erklärt sich für die 20 Jahre und stimmt

Lüthi in Rükficht auf den frühern Waffendienst bei.

Fuchs: Um Nachtheile der frühern politischen

Majorennitat zu verhüten, kann man ja für alle oft

fentlichen Aemter ein gewisses Altere, foderniß festsetzen.

S kokmann: Die Festsetzung des Alters von

18 Jahren würde der Republik ungemein viel neue

Unkosten verursachen; es würden nach unserm gestru

gen Gcsez, neue Distrikte, durch Vermehrung der

Activbürger erfoderlich.
Mittelholzer findet Etokmanns Grund sehr

überzeugend und stimmt für die 20 Jahre; »bris

gens ist jeder Helverier geborner Vertheidiger des

Vaterlands: für die Civils und politischen Burgers

rechte will er gleiches Alter festsetzen; im Kamen

Appcnzell war höchst fehlerhaft nur das rgee fahr

für jene erfoderlich, wahrend man dieß

als durch das Heirathcn oder durch eine besonte>s

erlangte Bewilligung.
Bodm er glaubt, die Jugend würde verachtn^

gemacht, wenn man erst im 20 Jahr helv. Jiì,
werden kann. Er möchte sagen: wcr 20 ga

erreicht hat, ist verpflichtet das helvet. Bürgeneai

anzunehmen. ^Die beiden Artikel der Commission werden

genommen. ^
Die Discussion über den Bürgereid wir^ eross

Der Vorschlag der Commission ist folgend« -

„Ich schwöre bei Gott, dmt Mer^ä
der alle Menschen frei und gleich geschafft/
ich d e von dem in eine einzige Nation ver«> - -.
souvcrainen helvetischen Volke angenommene
Verfassung als die -Meinige anerkenne und "

auf das Feierlichste annehme. Dieser '

fassung und allen daraus fließenden Gesetzen!

ich den vollkommenen Gehorsam eines Suss ^
getreuen Bürgers zu leisten, m.d bm -c.

^
ganzliche Unabhängigkeit, Einheit und U"t. >

keit der helvetischen Nation und ihrer
gegen Jedermann mit Gut und Blut zu

^
Er wird ohne weitere Discussion angenomtnkn.
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Präsident: Vonderflüe.
Die Gemeindsversammlung von Solothurn klagt,

daß zwei Einwohner, welche noch nicht fünf Jahre
in Solothurn haushäblich angesessen sind, die Auch
ubung des Bürgerrechts daselbst fodern.

Kuln fodert, auf das Gescz begründet, die
Tagesordnung.

Ejcher fodert Verweisung ans Direktorium.
Antrag wird angenommen.

'^^îetzung des Gutachtens über die Urver-
laum.lungen, wird in Berathung genommen,

eines Pf: Hier ist es um Aufstellung

né-, » ^ àes zu thun; — schon in der Com-
auîe A?- astern habe ich gegen diesen und alle

S^îpwchen, welche Bezug auf das ge-
yrmie isummenmehr in den UrVersammlungen ha--

^ îverde immer dagegen sprechen.
^ ^uß der Lag der Urversammlung für

wahren Helvetier, ein Tag der süssesten Freude
uns der wirmsten republikanischen Empfindung seyn;
^».1 'îr.der Tag, wo jeder freie Helvetier seine
^v.ivera.initàtsrcchèe ausübt; -- es ist der Tag,
nnk. >

^ làtt, und besonders den unerfahrnen und
Bergmann an seine wahre natürliche

»myrtt erinnert; — der Tag, wo der gemeinste
âiersmann, wie der reichste Städter, der Alpen-

Vsrgeftzte, die gleiche und nämlicheî s' ausüben kann.
BB. Repräsentanten, diesen süßen Genuß möchte

Semeinen Laudmann nicht vergällen, nicht
^ möchte diesen Freudentag nicht

n,^. kannte, unnöthige und weitläufige For-
Tag der Langweile und des Verdrusses

g-» 5."? ,; und das wird gewiß für die mei-
UFàetier der Fall seyn, wenn das Gesez vor-

die Wahlen der Urversammlungen
Stimmenmehr geschehen sollen,

k- iH Euch, BB. Repräseutanten, die unge-
v^.re, und sur den gemeinen Mann unverständli-

ic. Bern, Zi. Aug. 1799. (14. Fruktid. Vll.)

che Weitläufigkeiten, die in 15 vorliegenden Art.
vorgeschrieben werden, und deren (im Fall der
Gcundsaz angenommen würde) vielleicht kein einzi-
ger überfiüßig wäre.

Deükt Euch, eine Berggemeinde von zerstreuten
Häusern, die auch nur 4 — Zoo Bürger hat, und
wovon viele eine volle Stunde, ja noch mehr, von
der Versammlung entfernt sind, (und solche Ge-
meinden giebt es viele) berechnet Versaumniß und
Kosten, wenn eine solche Versammlung nicht in
einem, vielleicht nicht in zwei Tagen beendigt wer-
den könnte.

Wahrlich, BB. Repräsentanten, mit solchen
Formen würde man entweder der Qekonomie des
Landmanns zu nahe treten, oder man würde ihm
das Schönste seiner Rechte rauben.

Gewiß werben um dieser unnöthigen Formen
willen eine Menge brafer Landlcute zu Hause blei-
ben, und bleiben müssen, weil sie nicht ganze Tage
ihr Vieh, ihre Pferde und ihre Gewerbe im Stich
lassen können; — dieser Fall hat sich schon bei
Anlaß der Munizipalitätswahlen in vielen Gegen-
den ereignet; überhiu darf man annehmen, daß
Zehruug in einem Wirthshause und Zeitversäumniß
auf jeden Mann per Tag io Btz. betragen, und
dielen Aufwand wollen wir, um elender Formen
willen, für den gemeinen Landmann verdoppeln,
verdreifachen?

Glaubet sicher, BB. Repräsentanten, in einer
Gemeinde, die über 500 Bürger stark ist, würde
die Sache auf diesem Fuß in zwei, auch hie und
da in drei Tagen nicht geendigt seyn; — aber
wohl ja! — es wird geschwinder gehen, die ent-
senileren und die ärmeren Bürger werden zu Hause
bleiben, und die reichen Dorfbürger und gewohnten
Müssuggänger werden allein die Urversammlung
bilden.

Und dann endlich überhaupt genommen, warum
soll man heimlich stimmen? -- warum sollen offene
Republikaner nicht öffentlich handeln dürfen? —
warum sollen diese Wahlen, die doch nicht eigent-
liche Amtsjiellen vergeben, und wo mit dieser
Stelle kein Einkommen verbunden ist, so ganz schlels
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chend, nach alter Aristokratenform, vorgenommen
werden? — vielleicht um offenbare Intriguen zu
verhüten, und hingegen die heimlichen gescziich zu
begünstigen.

Ein Mann, der seiner selbst nicht mächtig iff,
der nicht nach Grundsätzen handelt, wird, wenn
es darauf ankommt, in allweg sich verführen last
ser,, „„d ein Volk, das noch keine Intriguen
kennt, möchte ich nicht einmal an dieses Ungeheuer
erinnern.

Ich stimme zum Grundsaz, daß die Wahlen der
Urvcrsammlungèn öffentlich geschehen sollen, und
verweise diesen Grundsa; än die Commission zurük,

«in die Formen der öffentlichen Abmehrung näher

zu bestimmen.
Kühn : Freilich muß hier der Grundsatz der

Ocffentlichkeit oder Heimlichkeit der Wahlen be--

stimmt werden. Eben darum aber, weil das Volk
nur in den Urversammlungen seine Rechte ausübt,
müßen wir dafür sorgen, daß dasselbe diese Rech-

te hier frei und unabhängig ausüben könne, und
sollen diese Wahlen öffentlich geschehen, so ist eine

Gemeinde einem Schreyer oder einem Mächtigen
in ihrer Mitte, der der Gläubiger oder Herr des

ande-m ist preisgegeben und so ist die Unab-

hängigkeit der Wahl der Gemeinde verlohren; frei-
lich wird es da, wo die Bürger nicht schreiben

können, einige Schwierigkeiten haben, allein, da-

durch werden sie bewegt werden, schreiben zu Ich-

rcn, und also Aufklärung das Fundament der de-

mokratisch - repräsentativen Verfassung, befördert
werden; ich stimme folglich zum Gutachten.

Secretan bedauert, daß jezt schon dieser

Grundsatz bestritten wird, weil man vielleicht der

-Abkürzung wegen über die Vorsitzerwahl nachgeben

könnte, welches nie bei den Wahlmännern, die

eine der wichtigsten Stellen in der Republik ha-

ben, geschehen kann. — Wir müßen uns sehr in
-Acht nehmen, die Ausübung der Freiheit nicht
diejenige Wendung nehmen zu lassen, die die Lan-
desgemeinden hatten, sondern von beiden Seiten
müßen wir uns auf bestimmte Formen vereinigen.
Bei der Wahlart, die Schlumpf vertheidigt, ist es

nothwendig, erst Vorschläge zu haben, ehe die

Wahl selbst ins Stimmenmehr gesiezt werden kann,
und gestern schon sahen wir, wie schwierig es

ist, wenn man die Sache nicht der Willkühr des
Präsidenten oder demjenigen Bürger der die be-

sien Lungen hat, preis geben will. Schlumpf
hat Recht, man muß die höchste Freiheit zu crhal-
ten suchen; aber sobald ein Vorschlag da ist, so

bin ich nicht so frei mit dem Handaufheben oder
nicht, wie wenn ich jeden Bürger der ganzen Re-
publik ganz ftei auf meinem Zedel vorschlagen kann.
Hierzu kommt noch der Einfluß der Mächtigen;

denn wie will sich der Schwache, der Schuldner,
der Taglöhner diesem entziehen? da hingegen des

heiniliche Srimmenmehr der wahre Maßstab der

Volksachtung ist. Ueberdem hat Kühn schon ges

sagt, daß das heimliche Mehr Aufklärung befer-

dort, und hoffentlich werden nicht mehr lange die

Bürger-Helvetiens nicht schreiben können, undjczt
noch immer gute Freunde finden, die ihnen die

Namen derer, welche sie wählen wollen, mit Ver-
schwicgenheit schreiben. Aber noch einmal hier ist nicht

der allgemeine Grundsatz zu entscheiden, denn »ur
im Fall des öffentlichen Mehrs ist die Präsidenten-
stelle so wichtig daß heimliches Stimmenmehr für

dieselbe statt haben muß, sonst kann man wohl

für diese Wahl das öffentliche Stimmen zugeben;

da aber die über die Wahl der Secretàrs und

Stimmsteller der Commission znrükgegeben wurden,

so könnte man diese Frage vertagen bis die Com-

mission über jene §§. ein neues Gutachten vorge-

legt haben wird.
Herzog v. Eff. ist gleicher Meinung wie Ee-

cretan, und fürchtet sich besonders vor dem Ein-

fluß reicher Gläubiger oder Fabrikanten, die viele

Arbeiter zu ihren Diensten haben; überden: ist dit

Zahl der Bürger welche nicht schreiben könne»,

nicht so stark, wie Schlumpf glaubt, und wen»

wir das wahre Wesen der Landesgemeinden bc-

trachten, so beweisen uns gerade diese am meine»,

daß die Intriguen und die starken Kehlen dort cas

meiste bewirkten, und beinahe immer herrschten,

er stimmt also Secretans Antrag bei.

Cusior ist Echlumpfs Meinung,^ daß in cm

Urverfaniinlungen das öffentliche Stimmen«»»

statt haben soll, indem die Erfahrung ^t
dieses besser und ruhiger ausfallt, als das

che Mehr, und wenn der eine Larmmachcr cm as

wirken kann, so wird ein anderer guter î'!.
eben so wirksam entgegen sprechen können, ^e
unsre Versammlungen mußten ja der ^seche-t »c >-

öffentlich geschehen warum sollte dieser E -

satz nicht auch in den Urocrsainnilungen sw

ben Er stimmt mit voller Ueberzeugung

Schlumpf: Es ist nicht von Landsgen,cw-

den, sondern von Urversammlungen d-e-Reve, »

selbst jene sind nicht bei den Wahlen, siom er

den politischen Verathungen stürmisch sew

Der freie Mann wird immer frei stimmen, >u»

der sich verkauft, kaun sich noch besser v-Ua»«.

lassen, wenn er heimlich stimmen must, a -

öffentlichen Mehr; auch wird >^.)rl-Ä u n

Zedel willen nicht mancher schreiben buwn
^

also durch das heimliche Mehr keine gco^-^^ ^

rung bewirkt werden; wenn wir das vc.. ^
langweilige Stimmen annehmen, >v



strut wohnende, unabhängige Burger die Urver-
sammlungen nicht besuchen, sondern nur die er-
kauften, die abhängigen werden die Mehrheit bil-
dm und entscheiden. Das heimliche schleichende
Wesen will ich nicht befördern, lieber das offne,
freimüthige, wahr republikanische, wodurch einem
intriganten Präsident jedes Einwirken weit zwek-
mäßiger gehindert wird, als durch die bloße Heim-
lichkeit; er beharrt also auf seinem Antrag.

Legier: Es ist darum zu thun, zwischen ei-
nee wahren und zwischen einer sklavischen Freiheit
zu entscheiden; er stimmt für erstere, denn durch
das geheime Stimmenmehr werden die Wahlen so

lange aufgezogen, daß die meisten Gemeindsgenos-
sen der großen Gemeinden nur den ersten Tag er-
scheinen, und nachher zu Hause bleiben, weil diese
Freiheit, die im Zedelschreiben besieht, ihnen nicht
ganz genügt. MW scheint, das Volk der großen
aristokratischen Cantone mäße sehr verdorben seyn,
wenn man sich vor den öffentlichen Wahlen so
flircytet. Man schreit wider die Beispiele der
Landesgemeinden; aber 5°-- Jahre waren sie glük-
sich bei ihrem offerulichcn Stimmen; möaen wir
auch so lange die Republik erhalten! Selbst bei
unsern geheimen Wahlen wissen wir ja immer zum
Voraus, wer gewählt wird, und können uns also
überzeugen, daß hierbei eben so gut Verabredun-
gen und Kabalen statt haben können, wie beim
öffentliche» Mehr; ich stimme also mit voller Ueber-
zeugung zum wahr republikanischen öffentlichen
Wahlrecht.

H über : Es ist von den wichtigsten Wahlen
-die Rede; Schlumpfs Antrag wäre vielleicht in

den Gemeinden, die sich der öffentlichen Wahlen
gewohnt sind, anwendbar, aber in den übrigen
Gemeinden, die die Mehrheit von Helvetien aus-
machen, ist es unmöglich, denselben anzuwenden;
uberdem ist sicher, daß das Erkaufen der Stim-
men weniger sicher, und also seltener ist im heim-
uchen Stimmenmehr, als bei dem öffentlichen, und
w auch ist das Intriguen bei jenem schwieriger,
ais da. Auch möchte ich wissen, warum die Ur-
Versammlungen aus wahren ungezwungnen Repub-
ukanern, die offen abstimmen dürfen, bestehen sol-
»en, und hingegen die Wahlversammlungen nicht,

."lan das geheime Stimmcnmehr zugeben will?
^>u-)er >n, daß in den großen Cantonen und Städ-
In / îvo man sich nicht einmal gewohnt ist, frei
ê", îprfàn, geschweige dann frei zu stimmtn, bei
söffentlichen Stimmcnmehr weniger Freiheit
xrricht, wir dadurch in den Fall kommen

so viele alte Oligarchen erwählt zu sehen,

v,.« e
fteuu.üthigen Republikaner der ehemaligen

à àCantonen überwältigt werden könn-
e«' Beim geheimen Stimmenmchr ist für jeden
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Bürger wenigstens die Möglichkeit vorhanden,
wenn er auch nicht schreiben kann, heimlich und
frei zu stimmen, weil er sich nur verschiedene Ze-
del schreiben lassen kann, hingegen beim offenen
Mehr ist dieß für den schwachen abhängigen Mann
nicht möglich, und daher stimme ich zum Gut->
achten.

Guter: Es war. erst gar nicht meine Absicht,
zu reden; denn ich ließ es mir nicht einfallen,
daß man so heftig gegen das geheime Stimmen-
sammeln sprechen würde; so aber sey es mir er-
laubt, die Einwürfe dagegen zu beantworten.

Man sagt: Offenheit zieme dem Republikaner,
Offenheit liege im Charakter des Schweizers, und
keine heimlichen Küirste; dawider habe ich nichts,
uur ist es zu einseitig, und ich behaupte, daß vor
allem ans die gröstmögiichste Freiheit dem Rcpubli-
kancr gebührt, und daß er um so freyer ist, je
unabhängiger er selbst von äuffern Umständen ist.
Wie kann ich nun vollkommen frei seyn, wenn
ich in einer großen Versammlung gezwungen bin,
meine Stimme öffentlich dieser oder jener Person
zu geben? Die mannigfaltigen Verhältnisse, in
welchen jeder Mensch mit andern sieht, lassen es
durchaus nicht zu, daß bei einer solchen Operation
der Wille ganz frei seyn könnte. Hier ist ein Gläu-
biger, der seinen Schuldner leitet; dort ist eine
alte Magistratspcrson, die noch immer ihren alten
Einfluß behauptet; hier sind wieder die Munizi-
palbcamte, die durch den gegenwärtigen Einfluß
oft viel vermögen; dort ist ein Schreier, der mit
starker, donnernder, und oft erkaufter Stimme
Paul oder Peter ausruft — und alles fleht auf,
oder sirckt die Haud in die Höhe, alles kugelt wie
die Fässer unter und über einander, und die ganze
Versammlung ist gerade so elektnsirt, wie, nach
einer Vergieichung des B. Leglers, die Hüner,
wenns donnert. Wenn sich nun gar noch in
dieses Spiel geschikte Leute einmischen, die bevet-
tert und bebaftt sind, und sich so an die Ecke
oder in die Mitte einer langen Bank setzen, so
steht alles lichterloh auf, bei der geringsten Be-
wegung, wenn aufgegebenes Zeichen dieser oder
jener Name ausgesprochen wird. Da wäre als»
die Versammlung frei, wenn jeder schreien kann?

Aber, sagt man, die Zedel können 4 Wochen
vorher schon gemacht seyn, und gefährliche Jntri-
guen verMassen. Das erstere ist nicht möglich,
wenn man sie beim Bureau abholen muß, und
was das leztere betrifft, gicbts dann weniger In-
ttiguen beim Handaufheben? da brauch ich ja nur
den Schwachen zn sagen: heb du dem Paul oder
Peter auf, und er strekt geduldig beide Hände in
die Höhe, geleitet noch von diesem oder jenem
Einfluß; oder einige perabreden es mit einander,
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jucken geschwind auf, und alles jlckt nach — kurz,
das ist eine traurige Mechanik, und heißt, die
wichtigsten Wahlen dem Ungefähr und der Kabale
»reiß geben. Wenn mir einer zuflüstert, ich soll
diesem oder jenein die Stimme geben, so hangt es
doch wenigstens von meiner freien Wahl ab, ob
ich seiitt» Namen aufschreiben will, oder nicht;
hingegen beim Handmehr intrigirt man dnrch's Zu-
flüstern und durch Mechanik zugleich. Die Mus-
kein werden gar auf mancherlei Art in Bewegung
gesezt, und es sollte mir in gewißen Augenblicken
Nicht schwer falle», sie aufjucken zu machen.

V. Schlumpf hat wohl recht zu sagen, das
koste viel Mühe, und gehe nicht so geschwind zu,
wie beim Handmehr, wir hätten ja selbst die Probe
an der langsamen Wahlart unsrer Commissionen.
Ich gebe dieß gerne zu; allein es kommt hier nicht
darauf an, was Mühe kostet, sondern was recht
und vernünftig ist, und wenn es auch Tag und
Nacht forldauren sollte, so muß man sich die Zeit
für eine so wichtige Sache gar nicht verdrießen
lassen.

Ich weiß auch gar wohl, daß es bei den ersten
Urvecsammlungen ziemlich laut hergegangen ist; ich
weiß das aus eigener Erfahrung, da ich damals
Unterstatthalter von meinem Distrikt war, und alle
mögliche Mühe hatte, die guten Landlcute in Ord-
nung zu halten. Allein es war auch das erstemal,
und in Zukunft wird alles besser gehen.

Der Grund, daß dadurch mancher werde ange-
halten werden, schreiben zu lernen, ist freilich nicht
stark, indem dieß wegen ein paar Namen wohl
nicht so leicht geschehen wird. Allein, man muß
doch solche Gründe auch nicht lächerlich machen.
Ich wenigstens will immer gern an die Tugend
der Menschen glauben; ich will glauben, daß die
Schweizer doch nicht immer so gleichgültig gegen
die Freiheit seyn werden, und hoffe, es werde
M's mancher zur Schande rechnen, wenn er an
einem so wichtigen Tag nicht einmal den Namen
des Bürgers aufschreiben kann, welchem er doch
gern sein Zutrauen schenken möchte.

Was nun noch den EinWurf unsrer Kollegen
aus den alten kleinen Cantonen betrifft, daß näm-
lieh dadurch ihre Landleute, die sonst immer durch
das Handmehr wählten, weniger frei seyn wür-
den, so rührt mich dieser am wenigsten. Frei tva-
ren sie nicht deswegen, daß sie öffentlich
wählten, sondern dadurch, daß sie wählten;
denn wählen muß das Volk seine Beamte,
wenn es frei seyn soll — aber auch nichts als
wählen. Uebrigens weiß jeder, der seit zoo Iah-
ren die Geschichte kennt, wie drolligt es bessdie-
ffen Wahlen zugegangen ist vor denselben
und während denselben, so daß ich nichts

nöthig habe beizufügen. Kurz, öffentlich mehren
ist gefährlich; wir müssen die Menschen nehmen,
wie si e sind, und nicht, wie sie seyn sollten;
wir müßen die große Wichtigkeit dieser Handlung
stets vor Augen haben, um so mehr, da, wie
Huber richtig bemerkte wohl meistens die Be-
amten aus den Wahlmännern werden gewählt
werden, und daher stimme ich aus voller Ueber-

zeugung zum Rapport der Commission:
Der § wird an die Commission zurückgewiesen.
K 2z. Wird ohne Einwendung angenommen.
§ sg. Schlumpf: Hier kommen nun etiya

iZ §§. vor, die ganz nur auf geheimes Stimmen-
mehr Bezug haben, daher fodere ich Rükweisung
derselben an die Commission, indem es durchaus

unmöglich ist, daß dieser weitlausige Gang überall

ausgeführt werde.
Secretan ist im Schluß mit Schlumpf einig,

und fodert, daß die z folgenden §§ der Commission

zurückgewiesen werden. Dieser Antrag wird ange-

nommcn.
H 26. Schlumpf fühlt sich im Fall den Kamps

zu erneuern, oder aber, wenn man dieß jezt ane-

weichen will, so weise man alles der Commission

zur Umarbeitung zurück. Diesen Art. annehmen,

und den gemeinen Mann über die Urversammmü-

gen unwillig, unthätig, und mißvergnügt machen

wollen, heißt bei mir einerlei! ^Diesen Art. annnehmen, und überM-tt seyn,

daß derselbe an vielen Orten nicht befolget w«oe,
und nicht befolget werden könne, Halle ich wieder

Da ich aber nie zu solchen Gesetzen stimmen

werde, wo ich diese Ueberzeugungen habe, w

harre ich noch einmal und immer, daß das

menmehr öffentlich seyn soll, und berufe mich «

die Gründe, die ich vorhin angeführt habe.

Huber fodert Entscheidung des Grmuft? -

weil sonst die Commission nicht wü»te, aus

hin sie zu arbeiten hat.
Escher stimmt Hnbcrn bei, weil sonst ^ -

Aufschub die heutige Berathung und gA.''
erhallne Belehrung verlohren wäre. Dw ^e.t-o "

wird verworfen. (Die Forts, folgt.) —^

Grosser Rath go. Aug. A>^?lsvom
über die Ersetzung des.austretenden Vienhen

Senat, nach der Bevölkerung der Kmnonc.

Senat go. Aug. Annahme van jwei
sen, die den Grundsatz enthalten e» ^Wirthshäuser, Pintenschenkcn p ^
ten errichtet werden - für die das Vol. .ey -
rektorüum den gesezgebenden Nachen ein.

vorschlagen soll.
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Gesezgebung.
Grosser Rath, 24. August.

Fo rtsetz nng.
Schach: Die Hauptsache ist das Zutrauen des

Volks zu erhalte» ; für und wieder habe ich so viel
gehört, daß ich nicht weiß, wie ich stimmen soll;
es ist also am besten, die Sache jeder Gemeinde
frei zu lassen, dann können die Furchtsamen heim-
l!ch, die^ Herzhaften öffentlich stimmen.

Gmür folgt Schachs Antrag als ganz zwck-
Mäßig.

Herzog v. Eff. überläßt es der Geschichte, die
Wahrheit seines Urtheils über die Laudesgemeinden
W beweisen, und da er überzeugt ist, daß nur durch
yttmüche Abstimmung völlige Freiheit möglich, und
oa die Erwâhluug der Wahlmänner so wichtig ist,

?"?ierüber nicht sorgfaltig genug seyu'kön-
neu, so stimmt er zum Gutachten,
p.- Die Sache ist so klar, daß es
beinahe unmöglich ist, noch im. Zweifel zu stehen;
beim öffentlichen Mehr kann ich nur bei dem Vorschlag
A "km sagen ; beim heimlichen hingegen kaun
A, "user allen Bürger» wählen. Entweder ist das

-n.e-, ^ Stimmcumehr gut oder nicht gut, also
^'"an, und bleibe nicht bei den alten Ue-

vnngui, wndern denke, daß wir ein Volk sind,
bleichen Gesetzen handeln sollen. Er be-

yarrt also aus dem §.
-.^"lîo r Secretan ist irrig, denn jeder Bürger

vorschlagen, wen er will, und also hat er
<?. î^cht Freiheit, wie beim heimlichen Stimmen.

l,t ^chochs Meinung, und bemerkt, daß Su-
unrichtig der mechanischen Bewegung so

vie. zuschreibt, dann wie oft steht der beredte Sn-
«us, wahrend dem die ganze Versamm-

>u»g grostentheils sitzen bleibt. —
me.'^"îer beharret auf seinen psychologischen Be-
mttkmijzen und antwortet Eustorn mit der Anzeige,W hier von Personen die Rede ist und daß er aus
m tk »'"?- îvt'fi., daß wenn es um wahre Sachen-u th.m «st, verleibe gerne sitzen bleibt.

Schlumvf denkt, Custor habe Secretan hin-
länglich geantwortet, und da er das Gutachten für
unausführbar halt, so beharret er aus dem össent-
lichentlichen Wahlrecht.

Der Art. wird angenommen.
Zim merman n im Namen einer CommWon

legt folgendes Gutachten vor:
An den Senat.

In Erwägung, daß der Artikel... der Cvnsti-
tution erfodert, daß das Gesez in den folgenden
Jahren die Anzahl der Deputierten für die gesez-
gebenden Rathe bestimme, welche jeder Kanton nach
Verhältniß seiner Bevölkerung zu ernennen habe —

In Erwägung, daß der erste Grundsaz, wor-
auf eine demokratisch-repräsentative Verfassung be-

ruht, die Souveränität des Volks ist —
In Erwägung, daß dieser Souverän in den ge-

sezgebenden Räthen nicht nach Verhältniß seiner
Theile repräsentirt ist, und derselbe, als er die
Constitution anuahm, mit Recht erwarten durfte,
die gcsezgebenden Räche würden nach den Grund-
sähen dieser Constitution, und in den Zeitpunkten,
die darin zur Abänderung vorgeschrieben sind, all-
mählig diesem wesentlichen Uebelstand abhelfen —
hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
ff. Der Viertheil des Senats, welcher dieses

Jahr beim Herbstequinoctium austreten wird, soll
nach Verhältniß der Bevölkerung von denjenigen
Kantonen wieder besczt werden, welchen, diesem
Verhältniß nach, die Wiederbesetzung, oder eine
zahlreichere Stellvertretung zukömmt.

2. Das Gesez wird die Art der Heraustrekung
und^der Wiederbesetzung näher bestimmen.

Secretan: Ich war nicht gegenwärtig, als
dieser Gegenstand schon einst beschlossen wurde: wi-
der das Gesez selbst hat er keine Einwendung zu
machen, aber wider die Erwägungsgründe, indem
die Gerechtigkeit nicht erfodert, nur allmahlig das
Volk in seine wahren Rechte einzusetzen, denn es
sollte scheu jezt in dieselben cingesezt seyn: Er fo-
dert also Abfassnngsverbesserung.
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Zimmermann: Die Versammlung hat schon Z

einst anerkannt, daß die Constitution nur die neuen
-Wahlen im Verhältniß der Bevölkerung erfodere,
und also ist der Erwagungsgrund richtig und ich
beharre auf demselben.

Das Gutachten wird ohne Abänderung ange-
nommen.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft.'

Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen
einen, und üntheilbaren Republik, an die
gcsezgebenden Räthe.

Bürger Repräsentanten!
Die kleine Anzahl von Elitenmilizen, die sich

noch an der Grenze befinden, werden unverzüglich
abgedankt werden. Ohne Unbilligkeit und ohne Ver-
lebung des gegebenen Wortes konnten wir sie dort
nicht länger lassen; wir übersandten Ihnen den 20.
Juli eine Botschaft mit der Einladung uns zu be-

vollmächtigen, bis auf yooo Mann regulirter Trup-
xen auf die Beine stellen zu können; hierüber er-
hielten wir keine Antwort. Belieben Sie, Bürger
Repräsentanten, in Betrachtung zu ziehen, daß die
helvetische Republik keincsweges von militärischer
Macht entblößt seyn darf, sonderhcitlich unter den

gegenwärtigen Umständen; sie würde ihr Heil und
ihre Ehre Preiß geben; sie würde sich gegen ihre
Bundesgenossen, sie würde sich gegen sich selbst

vergehen.
Republikanischer Gruß!

Der Präsident des Vollz. Direkt.
L a h a r p e.

Im Namen des Direk. der Gen. Sekr.
Mousson.

Ans Jo mini's Antrag wird dies« Botschaft
der Militärcvmmifsion zugewiesen.

Der Senat verwirft den Beschluß über den Eid
der Truppen.

Escher : Ungeachtet religiöse Begriffe diese Ver-
werfung verursachten, so ist die Sache doch eigent-
lich militärisch, ich fodere also Zurükweisung an die
Militärcommiffion.

Iomini im Namen einer Commission trägt
darauf an, dem Obergerichtshof 2000 Franken statt
der gefederten 4000 zu gestatten, weil seine Canz-
leibeaimen nun im Schazamt besoldet werden.

Zimmermann will nur 1000 Franken gestat-
ten. E sch er unterstüzt das Gutachten, weil noch
viele Copisten zu besolden sind.

Das Gutachten wird angenommen.

Senat, 2 l. A u gust.
Präsident: Falk.

Der Beschluß wird verlesen, und ohne Discussion

angenommen: »bei bevorstehendem Herbstegulnoclittitt
sollen 18 Mitglieder als der Vertheil des Senats,
von den Deputieren jedes Kaatons einer, austreten,"

Pfoffer und Laflechere im Namen einer
Commission berichten über den die Beförderungen
zu Militarstellen betreffenden Beschluß- und. rathen
zu Verwerfung desselben.

Sl 0 k m a nn räth zur ungesäumten Verwerfung.
Meyer v. Arb. verlangt Niederlegung fur z

Tage auf den Eanzleitisch. Freilich gründet sich

die Commission auf die Constitution, aber unsere

Pflicht ist es auch, Willkührlichkeit so viel möglich

von den Ernennungen der Officiere zu entftrner.
Zäslin möchte sogleich eintreten, um einen

neuen Beschluß nicht zu verzögern.
Crauer verlangt Handhabung des Reglements.

Laflechere ist gleicher -Meinung.
Lüthi v. Sol. ebenfalls; der Aufschub kann

vielleicht die Resolution retten.
Bay möchte sogleich verwerfen.
G en hard sieht den Beschluß nicht für aniieyim

lich an und will ihn darum sogleich verwerfen.

Mittel holzer ist gleicher Meinung; der Ve-

schluß ist der Constitution und dem Mianztraclat
zuwider.

Der Bericht wird für 3 Tage auf den Canzlei,

tisch gelegt.
Die gleiche Commission räth zur Annahme des

Beschlusses, der die Eidesformel für die helvetischen

Truppen enthält.
Boxler will den Beschluß sogleich verwerftn,

es mangelt ihm darin die Anrumng Gottes.

Lüthi v. Sol. findet, die Eidesformel komm

nicht für alle helvetischen Truppen dienen; be >

nicht anwendbar für die in Frankreich und

dienenden Truppen, darum stimmt er auch zur-0

werfung — obgleich wir freilich weder in Stwu
noch anderswo helvetische Truppen haben >,

Zäslin will de» Beschluß annehmen: Vru :
sagt klar, daß er nur für die Truppen nn

der (helvetischen) Republik bestimmt ist.

Schwaller glaubt, man könne nicht ê" ^ z

schwören bei einer Fahne zu bleiben; es giev >

Menge Fälle, in denen mau den Schwur mw

halten kann.anen rann. ^ nuk

Pfyffer: Es ist offenbar, da?; ^ S ^
die im Dienst d-r Republik stehenden onuze.
gehen sollte; ganz deutlich ist das allerdings

gesagt und darum könnte allenfalls ^r ,7^,

wegen fehlerhafter Abfassung verworfen wcr^'^
Boxler besteht auf seiner Meinung; ^er ^

soll nur zu dem Möglichen verpflichten.
Der Beschluß wird verworfn. wir»
Fulgeuder Bericht der Mmgen'c-Mim,,

in B rtthung genommen:
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In Erwägung, daß das Stimmrecht der helv.
Bürger in den Urversammlnugen, so wie auch das-
jenige der Bekleidung der Aemter, wozu sie beru-

ftn werden, mit der Gewißheit übereinstimmen
sollte, daß sie als gute Bürger auch zu des Va--
terlandes Lasten verhältnißmäßig beigetragen/

In Erwägung / daß die' Vertheidigung des Va-
terlandes dem Bürger eine der ersten und heiligsten
Pflichten seyn solle,

hat der Senat beschlossen:
i) Um in den Urversammlungen stimmen, und

zu den durch die Constitution festgesezten Aemtern
berufen werden zu können, muß

s. der helvetische Bürger irgend eine gesezlich ver-
ordnete Beisteuer zu den Bedürfnissen des
Staats entrichten,

d. Er muß ferner in die Register der National-
Miliz als geb ohrner Vertheidiger des Vater-
landes eingeschrieben seyn; es seye dann, daß
erwiesene körperliche Gebrechen es unmöglich
machen.

Meyer v. Arb. Der Beschluß schließt die
armen Bürger, die keine Steuren bezahlen, vom
Stimmrecht aus; er hält das, für der Freiheit zu-
wiederlaufend — und will dieß Beding ausgestrichen
wissen : der arme Mann muß wie der reiche das
Vaterland vertheidigen helfen, somit soll er auch
die Rechte gemessen, wie er die Beschwerden trägt.

Meyer v. Arau halt die Resolution für ab-
geändert in der Abfassung, und will Niederleguna
für 3 Tag auf den Canzleitisch.

Die Fortsetzung folgt.

Erklärung.
Im yten Stück des neuen Tagblattes fin-

det sich ein Aufsatz über Jenners Brief an
Rapinat; dieser ist im Moniteur vom 28. Ther-
midor übersczt erschienen, und der Redakteur des
Moniteurs hat die Worte darunter gesezt: par I?.
tlü. lt msmbrs clu Lsnat üvlvsügus. Darauf
hin finde ich nun im tLmi äes loix vom 8 Fruct.
folgende Stelle:

» Der helvetische Senator U (der sich
immer sehr sorgfältig hütet, seinen Namen ganz
zu unterzeichnen (1)), Verfasser einer im Monsieur

O) Dieser Vorwurf ist freilich in dem Munde eines
Menschen, der seinen Namen weder ganz
noch halb unterzeichnet, schon von grossem Ge-
tvicht. Indessen mögen seine Grundsätze hierüber
fiyn, welche sie wollen ; ich habe von jeher sen
Grundsatz beobachtet, nichts zu schreiben, das
tch nicht unterzeichne, oder wozu ich mich nicht
jedem, der das Recht oder auch nur einiges

i
vom 28. Thermidor abgedrukten Erklärung über den

Brief des B. Jenners, helv. Minister in Paris,
ist von der frânk. Armee in Helvetien sehr gekannt;
er ist ein Journalist, der in seinem Blatte nicht
aufhörte, die Generale und die Offiziers von jedem
Range, !zu verleumden; an das Kabiner von St»
James verkauft, und Oestreich ergeben, gab er in
seinen periodischen Rapsodien zu verstehen, diese
zwei grossen Mächte allein wären es^die in Hol-
velicn, die alte Ordnung der Dinge wieder herstel-
len können; er predigte den Federalism und stieß

täglich Schmähungen gegen die fränkische Armee
aus. Sein Journal war deutsch geschrieben; um
ter den arbeitenden Classen des Volks verbreitet
brachte es blutige Wirkungen hervor. Gegen-
fettiger Haß leidenschaftliche Verfolgungen, Mord
der Republikaner, Ausstände unter dem Landvsike,
unzählbares Elend zu dessen Opfern wechselweise

Helvetier und Franken sich machten, dieß ists, was

Interesse darnach zu fragen hätte, zu nennen be-

reit bin. Ich habe dem Verfasser des obigen
Aufsatzes im -ä.mi clsz.lcà vor wenigen Mona-
ten einen Beisels hievon gegeben. Als das helv.
Direktorium bei seinen Geiselaushebvngen in Zu-
rich, die Papiere -er Arretierten, wegnehmen
ließ, fand sich darunter bei meinem Freund Hirzel
eine Sammlung vertrauter Briefe, die ich ihm
voriges Jahr aus Arau während der verschiede-
neu Direktorwahleu und der rapinatschm Händel
geschrieben hatte. Diese Briefe wurden Hirzeln auch
nach seiner Loàssung nicht zurükgegeben, wohl
aber machte der damalige Direktor Ochs sich
das schändliche Vergnügen, einzelne Stellen auS

.denselben mit, seiner würdigen Auslegungen, den
Repräsentanten, die ihn besuchten mitzutheilen.
Seine Schaamlosigkeit dabei giena so weit,
daß er selbst die Stelle, in der ich ihn meinem
Fre:à „einen bösen Buben, den man vielleicht
einsweilen, indem man ihn zum Direktor wähle,
am unschädlichsten machen könne" nannte, nicht
für sich behielt, vermuthlich um physiognomische
Bemerkungen über den Kampf des innern Bei-
falls, und des abscheuvollen Entsetzens welches
die Gegenwart des allmächtigen Direktors aus-
zudrücken gebot, anzustellen. - Als ich dieß neue
Bubenstück inue ward, foderte ich im St. 75.
des Republ- (B. 3.) den unrechtmäßigen Be-
sitzer meiner Briefe auf, sie zurükzustellen, oder
abdrucken zu lassen; der B. Ochs konnte daraus
sehen, daß ich auch zu dem, was ich vertrauten
Freunden schreibe, öffentlich mich zu bekennen,
bereit bin; allein er hat keiner meiner Auffode-
rungen entsprochen, und noch heute sind die
Briefe nicht zurükgegeben.
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das Blatt des Senator U hervorbrachte.
Dieß ists, was ihm alsdann Stoff zu Heuchlerin
schen Ieremiaden gab; die Vorwürfe, welche dieser
Agent Oestreichs abwechselnd den Bürgern Lecar-
lier, Rapinat und Ienner macht, sind für die
ersten Rechtfertigung, und müssen dem leztern Ehre
machen, "j

Dieses Gemälde des schweizerischen Repub-
likaners, müßte in Paris, wo man nichts von
diesem Zeitungsblatte weiß, Wirkung machen, wenn
es sich in einer weniger unreinen Quelle, als die
des àí äes là ist, fände. Allein man kennt
diese Niederlage der unvernünftigsten und zu gleicher
Zeit boshaftesten Lügen von lange her; in den neue-
sien Zeiten haben sich die Exdirektocen vom Prairial,
dieser Pfütze bemächtigt; man darf sich also nicht
wundern, wen» ihr helvetisches Anhängsel auch
seinen Antheil verlangt.

InHelverien,den schweizerischen Republi-
kaner rechtfertigen wollen, hiesse, etwas sehr Ueber-
flüßiges unternehmen. Er ist ziemlich allgemein
als das vollständigste und treuste Tagblatt der Ar-
Leiten und Debatten der gesczgebenden Rathe, als
die vollständigste Sammlung von Aktenstücken für
die Geschichte unsrer Revolution gekannt. Sein
rasonnirender Theil ist ziemlich unbedeutend, und
schrankt sich auf eine kleine Zahl ernsthafterer po-
Mischer Aufsatze ein; er mußte das schon darum,
weil, so lange Ochs im Direktorium saß, keine

Spur von Preßfreiheit in Helvetien vorhanden war;
mit den fränkischen Generalen und Militärpersonen
jedes Ranges — hat sich der Republikaner vollends
wenig oder gar n-cht beschäftigt.

Auch dieß weiß der Verfasser des Aufsatzes im

ài à, là am allerbesten. Er weiß, daß ich,
in Ermanglung einheimischer Preßfreiheit, in Pos-
selts Weltkunde und hernach in der allge-
meinen Zeitung meine räsonnirenden Ansichten
unserer Angelegenheiten bekannt machte, und eben
darum hat auch Ochs ein Verbott des Eindrin-
gens dieser Zeitung auszuwirken gewußt.

Seit nun dieser Elende nicht mehr im Direk-
torium sizt, gemessen wir Preßfreiheit, und ob
das neue Tagblatt Gebrauch oder Mißbrauch
davon macht, darüber mögen alle vernünftigen
Republikaner entscheiden.

Doch kann ich diese Gelegenheit nicht vorbei
lassen, ohne einer kleinen Zahl öffentlicher Beam-
ten, die — freilich wohl aus verschiedenen Grün-
den (i), das Tagblatt anklagen, eine kurze Be-
merkung zu machen.

(i) Dem V. Dist.iktsstatthà R. (Canton B.)
müssen die Herausgeber des Tagblattes sagen,
daß sie keine in pöbelhafter Schreibart abgefaßte

Sie tadeln es, daß von Zürich, von Tlarus
u. s. w. Nachrichten abgedrukt werden, über das,
was die Oestreicher da treiben, und was die von
ihnen angeordne-en Regier^ ngen thun. Ihr Unwille
über diese Mittheilungen ist meiner Achtung werth,
wenn er wirklich dem Feuer ihres Patriotismus
seinen Ursprung verdankt, der überall von den

Oestreicher» nichts wissen will, als wenn sie ge-

schlagen werden, der die Republik nur im freien
und vom Feinde unbesezten Helvetien sieht, und

sich um alles, was jenseits der fränkischen Linien

vorgeht, nicht kümmern will. Ich achte einen so

seltenen Feuereifer, obgleich ich ihn mir selbst nicht

wünsche, weil ich ihn nicht allzuvernünftig finde;
aber wenn der Fall anders seyn sollte, wenn jene

Beamten zwar selbst gerne unterrichtet wären,

von dem, was unsre Feinde thun, von dem, was

unsern vom Feinde überzognen Brüdern widerfahrt

— wenn sie das gern in wahren und unpar-

theiischen Berichten, nicht in läppischen Mährchen

— die man, weil sie alles mögliche Schiimme

vom Feinde sagen, patriotisch nennt, — für stch

selbst zwar wissen möchten, aber der Meinung

wären, das Volk brauche es nicht zu Witzen?

wann dieß der Fall wäre, dann werden sie mir

erlauben, zu zweifeln, ob sie nicht bessere Beamten

in den ehemaligen Aristokratien und DAmuM
gewesen wären, als sie es in der helvetische» Re-

publik sind. Ustere.

Briefe abdrucken lassen; und daß ^
darum das Tagblatt für aristokratisch und co.

trerevolutionär zu halten geneigt ist, sie M o>

gar nicht übel nehmen.

Bekanntmach»« g.

Die Verwaltungskammer des Kantons Sà
thnrn an die Herausgeber des helvelM
Tagblatts in Bern.

Solothurn den 28. August

Wir ersuchen Sie, in Ihrem Tagblatt dw u,
zeige zu machen, daß die zu Bcinwyl, ^o.,c,
Erschwyl, Distrikt Dornek, Kanton ^elcch^n, ^ledigte catholische Pfarrstellen auf den

Monats durch die Verwaltungskammer vett-r

den, und selbe diejenigen Geistlichen, dw ^j
aspirieren, einladet, sich bis auf bcmeldre s

ihr schriftlich anzumelden.
Republikanischer Gruß. „„..,àn>ner,

Der Präsident der Verwalumgskmnm

in dessen Namen, ^Im Namen der Äerwattungvkamm

Graf, Secret.



Neues helvetisches Tagblatte
(Fortsetzung des schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Hand dc. I.XXXI.

G esezgebung.
Senat, 24. August.

(Fortsetzung.)
Augustini erklart sich sehr heftig für Meyers

0. Ars. Meinung; der Vorschlag würde den Ar?
men gleichsam infam erklären.

Mit telh 0 lzer glaubt auch, das kein Helvetier
vom Stimmrecht und vom Recht zu Aemtern beru-
fen werden zu können, soll ausgeschlossen seyn.
.Zur Ausschliessung der Armen sieht er keinen Grund
als wenn man etwa Bestechlichkeit fürchtet.

Zaslin erklärt, die Abfassung sey von der
Commission auf keine Weise verändert worden; die
Commission hat eben das Princip der Gleichheit im
Auge gehabt, daß nämlich alle die gleiche Rechte
gemessen, auch gleiche Lasten tragen, und ver«
halwitzmaßig ihres Vermögens zu den öffentlichen'
Bedürfnissen beitragen sollen, wenn es auch noch
so wenig ist; es ist ihr nicht in Sinn gekommen,
die Armuth dadurch schänden zu wollen.

Meyer v. Arb. Das Fjnanzsysiem hat be-
reits dafür gesorgt, daß jeder Bürger, wenn er
nur ein Glas Wein trinken will, zu den Bedürft
Nissen des Staats beiträgt.

K'lbli würde es für höchst ungerecht halten,
die Annen auszuschließen, und verlangt also von
der Commission eine andere Abfassung.

Hoch glaubt, jeder auch noch so arme helvet.
Burger sey im Fall etwas beizutragen, und zwar
nicht durch indirekte Abgaben allein. Nur die in
grossen Fabriken dienen, können allenfalls davon
Ausnahme machen, und dann nach dem Willen

stimmen ; diese also werden mit Recht
vom Stimmrecht ausgenommen, nnd er stimmt

Vorschlag der Commission b<'i.
Boxler stimmt Meyer v. Aro. bei.

...vuthi v. Sol : Als die Commission ihren Vor-
Mag machte, verlangte sie, daß wer helvetischer
-oucger seyn will, auch irgend ein Vermögen haben,
und davon eine Abgabe zahlen soll; sie glaubte
v«.M vas helvetische Bürgerrecht zu ehren, und

Bern, 2. Herbstm. 17YY. '( 16. Fruktid. VII.)

die Industrie zu wecken. Ebenfalls «m die Aufklâ-
rung in der Schweiz zu befördern, fodert die Com-
mission vom 8. Jahr der Republik an, daß jeder
Bürger schreiben und lesen könne. — Es soll dafür
ge-orgt werden, daß jeder in der Schweiz in den
Stand gesezt sey, zu arbeiten, sich also etwas zu
verdienen; etwas zu haben, das er verlieren kann,
wenn durch schlechte Wahlen schlechte Beamten und
schlechte Verwalter gewählt werden.

Devevey will nur anerkannte Bettler von dem
Stimmrecht in den UrVersammlungen ausschliesse».
Es kann ein rechtschaffener und indusiriöser Mann
— und das ist bei uns häufig der Fall auf fti-
nen Gütern ihren vollen Werth an Schulden haben:
er bezahlt also keine Abgabe nach unserm Auflagen-
system, aber wir können ihn ohne Ungerechtigkeit
darum nicht seiner Activbürgerrechte berauben.

Laflech ere: In allen ältern und neuern Repub-
liken fand ein solches Beding des Bürgerrechts statt;
dicß trug vieles zum Flor der römischen Republik
bei; in der einzigen athcnieafischen trifft man es
nicht an; aber da wann auch die Demagogie Herr-
schend; Rom fiel, als das Bürgerrecht ohne Uns
terschied an Jedermann ertheilt ward. Die englis
sche Republik verdankt eben auch dieser Einrichtung
ihre vorzügliche Stärke. Unsers helvetische Republik
zählt nur wenige Nichteigenthümer; der Grundsatz
kann also unbedenklich bei uns angenommen werden;
in der französischen Constitution wird der Werth
yon Z Tagen Arbeit gefodect. Er wünscht, daß
man diese!» wichtigen Gegenstand reiflich erwäge,
und heute darüber nicht abstimme.

Meyer v. Ara» möchte am liebsten den Art.
ganz weglassen, oder eine geringe Steuer verlans
gen, die in die Armev.casse fiele.

Pfyffer: In einer repräsentativen Regierungss
form werden nicht die Güter, sondern die Mens
scheu, das ist, alle Bürger des Staats reprafens
tirk. Jedem Bürger ist daran gelegen, daß seine
Rechte geschüzt werden; umer disftn Rechten find '
die Rech« der Freiheit und der Person so kostbar,
als die des äussern Eigenthums. Jeder Bürger,
auch der., der aller àussern Mittel entblvst ist, ist
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also interessirt, die Constitution, die seine person-
lichen Rechte schüzt, zu lieben und zu vertheidigen;
auch ist jeder Türger, der ärmste wie der reiche,
ein integrirender Theil der Gesammiheit der helve-
tischen Bürger, das ist, des Souverains : jeder
also, als Bürger, ist berechtigt, zu dein weftnt-
lichen Akt der Souveränität, zur Wahl der Beam-
ten zu concurriren. Dieses Rechts darf er nicht
beraubt werden. Auch wahlfähig muß er seyn,
denn à Rechtschaffenheit und Einsichten beftim-
men die Würdigkeit zu Aemtern, und Unwissenheit,
Schlechtigkeit hängen nicht wesentlich, nicht un-
zertrennlich der Armuth an. Ucbrigens müßte
der Beitrag zu den., Staatsabgaben entweder groß
seyn, dann hattet Ihr eine Aristokratie der Reich-
thümer, oder es soll! dieser Veitrag nur gering
seyn; aber dann gewährt dieses geringe Vermögen
weder mehr Garantie gegen Gleichgültigkeit für den

Staat, noch gegen Bestechlichkeit. Ihr werdet nur eine
Klasse von unzufriedenen Bürgern bilden, die sich

ihrer Rechte beraubt sieht, und sich aus Unzufrie-
denheit jedem Faktieur, der ihr mit der Wicderher-
siellung in ihre Rechte schmeichelt, preist geben
wird. In dieser Klasse wird zu jeder Zeit der

Zunder zu allen inconstitutionellen Bewegungen zu

finden seyn.
Dem Beschlussesantrag der Commission kann ich

daher nicht beistimmen, weil er den ersten Grund-
sätzen einer auf die Menschenrechte gegründeten
Constitution entgegen, und noch ein Flek in der
französischen Constitution ist,

Barras findet, eine solche Ausschliessung wäre
dem Grundsätze der Gleichheit zuwider, und alle
Aktivbürger müssen gleiches Stimmrecht haben.
Die angeführten Beispiele beweisen nichts, wenn
man nicht darthun kann, daß jene alten Republiken
wirklich auf das System der Freiheit und Gltich-
heit gegründet waren.

Usteri macht auf die Wichtigkeit der Frage
aufmerksam, die noch keineswegs erschöpft ist, und
perlangt, daß heute nicht abgestimmt, sondern die
Discussion in der nächsten Sitzung fortgesezt werde.

Mirtelholzer will sogleich abstimmen lassen;
die Sache ist klar genug.

Die Vertagung wird verworfen.
Bundt: Die Constitution sagt deutlich, daß

das ganze Volk der^ Souverain sey; dieses Sou-
perai'nitatsrccht wird durch Annahme des Porschlags
der Commission veclezt. Die arme Klaße ist sehr
nüzlich, selbst für die reichern Bürger. Er verwirft
den Artikel mit großem Unwillen.

Crauer: Die Commission wollte nie die Armen
ausschließen; Armuth ist etwas sehr relatives.

Der Artikel wird verworfen-
B u r k a rd crhalt für 8 Tage Urlaub.

Der Senat schließt seine Sitzung, und verweist
einen Beschluß des großen Raths an eine Com-
mission.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird der
Beschluß verlesen und angenommen / der dem Franz
Bollomey d-e zweijährige Zuchthausstrafe, zu der

er vom Cantonsgcricht des kemans am oz. Aug.
1798 verfällt worden, nachläßt.

Kubli: Heute haben wir dekretirt', es soll aus

jedem Kanton ein Mitglied austreten; er wünscht

nun, daß in kommender Woche ein Tag angesezt

werd?, an dem das Loos für den Ausrritt gezo-

gen würde, damit die austretcnden sich darnach

richten.
Usteri ist überzeugt, daß dieß nicht Sache des

Senais ist, sondern daß die Art dieses Ausmns
H und mehrere damit zusammenhangende Fragen ge-

sezlich entschieden, wir also den Vorschlag des gros-

sen Raths abwarten müssen, der hoffentlich nicht

zögern wird. - -

Kubli erklärt, daß er diese Beschlüsse abwar-

ten will.

Am 25. Aug. war keine Sitzung in beiden Rache».

Grosser Rath, 26. August.

Präsident: Von der Flühe.
Ca r mintr an, im Namen einer Commission ^C a r m i n t r an, im Namen einer Commum-,,

» trägt darauf an, über die Botschaft des

riums wegen den Verläumdungen des Franz utupe-

lins gegen die Gesczgebnng, zur Tagesordnung zu

gehen, darauf begründet, daß diese Sache ganz

richterlich ist.
Dieser Ankrag wird angenommen.
Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal v"

lesen, und §§weise in Berathung genommen.

An den Senat.
Der große Rath hat in Fortsetzung der

thung über den durch die Constitution vorgü: ^
bcnen Austritt verschiedener Authorttaten, M
dem 86. und 99. Artikel der Constitution stW

Art für den Austritt des obersten EcrichtsMS 1

das Jahr isiyy, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
r. Am nämlichen Tag, an welchem sur

Austritt des Senats das gewS-»^^^^
auch für den Austritt des obersten

gelooset werden. „a M
2. Der Austritt selbst aber geschieht erst

22. Herbstmonat.
3. Das Loos aeschieht durch me al.e e

^.^^
große, ungefähr einen halben ^



ftr haltende Kugeln, von welche» die eine Hälfte
gelb, und die andere weiß ist.

4. Diejenigen Mitglieder, welche die weiße
Kugeln ziehen, treten aus.

Diese Kugeln müsse» alle von gleicher Schwere
seyn, und sollen zum Beweis davon in Gegen--
wart des ganze» Tribunals unmittelbar vor Zie-
hung des Looses abgewogen werden.

6. Diese Kugeln werden in einem mit zwei
verschiedenen Schlossern verschlossenen Kistchen im
Archiv aufbewahrt, wozu der Präsident und Vice-
Präsident jeder einen besondern Schlüssel hat.

7. Das Loos selbst geschieht auf folgende Art:
io Tage vor dem zum Loos bestimmten Tag wer-
den alle Mitglieder des obersten Gerichtshofs auf--
gefoderl, an diesem zum Loos bestimmten Tag zu
erscheinen. Der Präsident und Vice - Präsident ho-
le» die Kugeln an ihrem AufbewahruNAchort ab.
Sie werfen dieselbe, uachdem sie gewogen wor-
den, in einen etwa, einen Schuh tiefen, oben zu
noch innen mit breiten Fransen versehenen, ledere
neu Sack. Dann wird zum Namensaufruf ge-
schritten, und jeder Oberrichter zieht nach der Ord-
nung, wie sein Name auf dem alphabetischen Ver--
zeichnisse sieht, eine dieser Kugeln heraus.

8. Die nàmllche Kugeln werden dann wieder
in den nämlichen Sack gethan, und hierauf das
Zoos durch die Suppleanten auf die nämliche im
vorherigen Artikel bestimmte Art gezogen.

9- Dcr Sack wird durch den Obergerlchtschrei-
ber gehalten.

io. Es werden unter der Aufsicht des Präsi-
denken und Vice - Präsidenten 2 Listen auf dem Bu-
rcau, eine für die weiße und eine für die gelbe
Kugeln, gehalten, worauf sich jedes Mitglied, nach-
dem es die eine oder andere Kugel gezogen, selbst
einschreiben Aird.

Das Loosen geschieht zur gewöhnlichen
Zeit m öffentlicher Sitzung.

12. Jedes Mitglied muß selbst persönlich ziehen.
13. Konnte ein Mitglied nicht erscheinen, so

wird dasjenige Mitglied, welches unmittelbar vor
ww gezogen für das abwesende ziehen. Hätte
vas abwesende Mitglied das erste Loos ziehen sol-

^0 wird in diesem Fall das ihm nachfolgende
«ur dasselbe ziehen.

,,«à ^ werden in diesem Jahr 4 Oberrichter
«mo even so viele Suppleanten austreten.

Diejenige Mitglieder, die entweder noch
/rschiei-cn, oder deren Stellen erledigt
hnd, werden unter die Zahl der durch das

<ooö auszutretenden gerechnet.

x
Der obere Gerichtshof wird am'nämlichen

àíà.. Vollziehungsdirektorlum die Anzeige der
«uegetrewnen Mitglieder mittheilen.

ls
Die z ersten §§. werden ohne Einwendung ane

genommen.

§.4. Koch : Da die nicht erschienenen Mit--
glieder ohne weiters in die austretende Zahl ge-
rechnet werden, so können nur so viel weiße Km
gcln gebraucht werden, als wirklich Milglieder aus-
treten müßen; man verbessere also diese Abfassung.

Dieser Antrag wird angenommen.
§> 5. C s ch er : Dieses' Abwägen der Kugeln

dient zu nichts, denn nur selten sind gleich schwer«
Kugeln zu erhalten, man muß sie also auf einer
schlechten Wage wägen um sie völlig gleich schei-

nen zu machen; man lasse also den §. weg.

Anderwerth glaubt, es sey nothwendig,
den §. beizubehalten, weil auch bei den Direktor-
Wahlen und Austritt diese Abwägung statt hatte,
und wir die Gleichheit beobachten sollen.

Escher beharrt, weil es physisch« Unmöglich-
keit ist, daß die Kugeln gleicher Größe und unglei-
chen Metalls genau gleich schwer sind, und die

Erfahrung bei den Direktorwahlen bewies, daß
dieses Abwägen eine bloße Ceremonie ist.

Snter fürchtet, es könnten Kugeln von Pla-
tina gebraucht werden, dann wäre das Gewicht
so verschieden daß man sie kennen könnte; er

stimmt also zum §.
^Koch stimmt Andcrwerth bei, rmd der §. wird

beibehalten.
Die übrigen §§. werden ohne Einwendung an-

genommen.
And erwerth glaubt, in dem Zeitounkt der

Wahlen sollte auch denjenigen Beamten der Re-
publik, welche von den Wahlversammlungen ge-
wählt wurden, erlaubt seyn, unter gewissen,Ve-
dingungen ihre Entlassung zu begehren. Er fodcrt,
daß die Commission beauftragt werde, hierüber ein
Gutachten vorzulegen.

Herzog v. Eff. : Wenn es darum zu thun ist,
schon vor Ziehung des Looses abzutreten, so wider-
setze ich mich der Verweisung dieses Antrags an
eine Commission weil auf diese Art sich Unregel-
Mäßigkeiten einschleichen könnten; ist es aber darum
zu thun, nach dieser Hcrausloosuna einige Entias-
sungen zu bewilligen, so stimme ich Anderwerth bei.

Koch: Die Constitution sagt nicht, auf welche
Art der Austritt eines Theils des Obergerlchts-
Hofs und der geftzgebenden Räthe geschehen sosi,
also kann dieß sowohl freiwillig als durch das Loos
geschehen; überdem ist der jetzige Austritt nur Darrn»
nothwendig, um für die Folge die Scuffenfolge der
allmahligen Erneuerung vorzubereiten, daher finde
ich keine große Schwierigkeit in Andec-werths An-
trag, auch ohne daß derselbe der von Herzog be-
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rIhnen Bedingung unterworfen werde; ich stimme
also bei.

Nüce will wohl zur Untersuchung durch eine
Commission stimmen, allein die Sache selbst' hat
Schwierigkeiten, denn vielleicht wollen mehr Mit-
glieder aus den obern Gewalten austreten, als
«onstikutionsmäßig austreten sollten und dann
könnten große Ungerechtigkeiten entstehen. Man
untersuche also die Sache sorgfaltig.

Anderwerths Antrag wird der Commission
zur Untersuchung überwiesen.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal verle-
sen, und §§weise in Berathung genommen.

An den Senat.
Der große Rath hat in Fortsetzung der Bera-

thung über den constitntionellen Austritt der ver-
fchiedenen Authoritaten der Republik, zufolge des

ioi. Artikels der Constitution, den Austritt der
Verwaltungskammern für das Jahr 1799 auf fol-
gende Art, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
1. Es tritt in diesem Jahr aus jeder Verwal-

tungskammer i Verwalter und i Suppléant aus.
2. Der Austritt geschieht drrrch das Loos in

Gegenwart des Regierungsstatthalters in öffentli-
cher Sitzungund unmittelbar vor dem Loos des
Cantonsgerichts.

3. Es wird den sämtlichen Mitgliedern und
Suppleanten 10 Täge vorher der zum Loos be-
stimmte Tag angezeigt.

4. Das Loos wird am nämlichen Tag gezogen,
«n welchem der Senat das Loos zieht.

5. Das Loos geschieht durch gleich große Ze-
deichen, wovon der Regierungsstatthalter in Ge-
genwart der ganzen Versammlung 4 mit den Wor-
ten : „bleibendes Mitglied", und 1 mit den Wor-
ten: „austretcndes Mitglied" bezeichnet.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Bern, Z». August. Vor einigen Tagen ist

der hiesige Unterstatthalter Stuber, man weiß nicht
ob entlassen, abgedankt, oder entsezt worden, und
der B. Niklaus Heer von Glaris ist an seine
Stelle ernennt. Dies« Ernennung ist ein neuer Be-
weis, wie schlimm es um den Kopf oder das Herz
der Einwohner des Kantons Bern überhaupt, und
des hiesigen Distrssts insbesondere! stehen müsse,
da allbereits zwei Regierungsstatthalter, der ôffent-
liche Ankläger und also nunmehr auch der Unterstatt-
Halter des Distrikts des Hauptorts ernennt worden,
die keine eingesessene Einwohner des Kantons sind;

und es doch keine unbescheidene Erwartung gewesen
wäre, daß bei solchen Ernennungen der § 96 der,
freilich von dem Proconsul Lccarlicr auf eiae be-

bekanntlich proconsularische Weift verworfenen unv
daher dato nicht geltenden, dennoch aber von den

Urversammlungen des Kantons Bern allein ang^
nommenen Basler - Constitution, (die nur ejnge-
sessene Einwohner zu Statthaltern haben will)
wenn es als Klugheitsvorschrift nicht nothwendig
schien, wenigstens als Billigkeitsgeft; möchte zur
Richtschnur genommen werden. Unterdessen hat

B. Regierungsffätthaltcr Tscharner bewiesen, daß

die Eigenschaft eines eingesessenen Einwohners kein

wesentliches Erforderniß sey, um beim Austritt aus

seinem Amt den Dank, die Liebe und die Ziahtung

der Einwohner des Kantons mitzunehmen. Jedoch

wieder auf den Unterstatthalter Stuber zu kommen,

so muß die noch dermal unbekannte Art und Weift,
wie er von seiner Stelle kam, das Publikum um so

mehr lnteressiren, als er ein anerkanut rechtschasse-

»er Mann ist, und die Deputationen, dîe dem ?er-

nehmen nach von verschiedenen KantonS- Distrikts-
und Gemcindsautoritäten an ihn abgeschikl worden

sind, um ihm ihr Leid über sein Abtreten und ihre»

Dank für seine bisherigen der Sache der Gercch-

tigkeit geleisteten Dienste zu bezeugen, zu bewciftn

scheinen, daß wenigstens in den Beziehungen, m

denen er mit diesen Autoritäten stand, kem von

Pflichtvergessenheit herrührender Anlaß Mes â
tretens vorhanden seyn müsse.

Warnung.
Es wird jedermann auf einen gewissen Monssott

von Zell im Wieftnthal, der auch oft den m«!

von Kaspar Dollfaß, Gügener àlter, ncbst

Scinigen annimmt, aufmerksam gemacht,
Signalement hier m-tfokgt. <

„Er ist 30 à 32 Jahr alt, circa 5 b

Zoll hoch, blatternarbicht, hat schwarze Ha-rc,

in einen Zopf gebunden sind, vernen eme-

auf dem Kopf, rincn etwas aufgeworfenen

tragt einen runden Hut, einen alten b-aucn ^ ^

Stiefel, bestzt den Baslcr oder Marggrascr aa

und spricht gut französisch. " ^Alle Civil- Militär- und Pohze.bchcrd^! ^Kantons sind eingeladen, auf dielen sAâ.,'à!M
trüger zu achten, betreffenden Falls >hn

»
und gegen Erlegung der Verhafrskosten nach

in das hiesige Gefängniß einzuliefern.

Bern den 29. August i?99-
Der Regierungsstatthalter des Kant.

I. G. Planta.
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